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Ausschreibung: 
Jugend-Übungsleiter-Ausbildung 2023 

 
Termin: 1.-2. Juli.2023 

Beginn Sa.: 13:00 Uhr; Ende So.: Ca. 13:30 Uhr; Mattenübernachtung 

Ort: Sporthalle TVgg Lorsch eV, Ludwig-Gärtner-Str. 3-5, 64653 Lorsch 

Inhalte: Zentrale technische und didaktische Aspekte qualifizierter 
Übungsleitertätigkeit im Jiu-Jitsu 

Zielgruppe: Verbandsoffen für  alle - insbesondere jugendliche - interessierte 
Budoka ab ca. 12 Jahren, die Einblicke in die methodische Vermittlung 
sportlicher Lehrinhalte nehmen möchten 

Referenten: Klaus Schmidt (5. DAN Jiu-Jitsu) 
Wolfgang Dane (Dipl.-Sportlehrer, 3. DAN Jiu-Jitsu) 
Benjamin Barkow (1. DAN Jiu-Jitsu) 
Dennis Hempel (1. DAN Jiu-Jitsu) 

Veranstalter: Jiu-Jitsu-Verband Rheinland-Pfalz e. V. 

Ausrichter: Jiu-Jitsu-Verband Rheinland-Pfalz e. V. 

Anmeldung: Bis 2.6.2023 per E-Mail an Wolfgang Dane: w.dane@uni-mainz.de 

Kostenbeitrag: € 25,- p. P., inkl. Abendessen Sa. & Frühstück So. (ohne Getränke!) 
Zahlung: Überweisung nach Anmeldung innerhalb von drei Tagen auf 
das u. a. Verbandskonto 

Versicherung: Die Teilnehmer sind darüber informiert und erkennen mit der Wahrnehmung der 
Veranstaltung an, dass 1.) seitens des Ausrichters und des Veranstalters keinerlei 
Versicherungen, insbesondere Unfallversicherungen, vorgehalten werden und die 
Teilnahme insofern auf eigene Gefahr erfolgt, sowie 2.) Ausrichter und Veranstalter 
keinerlei Haftung für Unfälle oder sonstige Schäden von Teilnehmern übernehmen; 
dies gilt nicht für Fälle, in denen ein Haftungsausschluss gesetzlich ausgeschlossen 
ist. Die Teilnehmer haften gegenüber Veranstalter und Ausrichter für alle bei der 
Wahrnehmung der Veranstaltung verursachten Beschädigungen an Geräten, 
Einrichtungen und Räumlichkeiten. 

 

 
 
 
 


